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Vergütungssystem der Aufsichtsratsmitglieder, das zuletzt der Hauptversammlung am 
18. Juni 2021 zur Billigung vorgelegt worden ist und von dieser gebilligt wurde und das der 

Hauptversammlung am 27. Juni 2025 erneut zur Billigung vorgelegt wird 

 

Das System zur Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben und 
berücksichtigt die Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats soll insgesamt ausgewogen sein und in einem 
angemessenen Verhältnis zu Verantwortung und Aufgaben der Aufsichtsratsmitglieder und zur Lage 
der Gesellschaft stehen, wobei auch die Vergütungsregelungen anderer börsennotierter Gesellschaften 
berücksichtigt werden sollen. Zugleich soll sie die Übernahme eines Mandats als Mitglied oder 
Vorsitzender des Aufsichtsrats hinreichend attraktiv erscheinen lassen, um hervorragende 
Mandatsträger gewinnen und halten zu können. Dies ist Voraussetzung für eine bestmögliche 
Überwachung und Beratung des Vorstands, die wiederum einen wesentlichen Beitrag für eine 
erfolgreiche Geschäftsstrategie und den langfristigen Erfolg der Gesellschaft leistet.  

Der Aufsichtsrat ist nicht operativ tätig. Vielmehr leistet der Aufsichtsrat durch seine 
Überwachungstätigkeit einen Beitrag zur langfristigen Entwicklung der Gesellschaft. Die Gewährung 
einer reinen Festvergütung hat sich dabei bewährt. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass 
eine reine Festvergütung der Aufsichtsratsmitglieder am besten geeignet ist, eine unabhängige 
Erfüllung der Kontrollfunktion des Aufsichtsrats sicherzustellen. Dies folgt damit auch inhaltlich den 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex.  

Entsprechend der Empfehlung des Deutschen Corporate Governance Kodex soll der höhere zeitliche 
Aufwand des Vorsitzenden durch entsprechende zusätzliche Vergütung angemessen berücksichtigt 
werden. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats soll daher das Doppelte der Grundvergütung eines 
einfachen Aufsichtsratsmitglieds erhalten. Die Vergütung des Aufsichtsrats enthält daher keine 
variablen Vergütungsbestandteile und auch keine aktienbasierten Bestandteile. 

Die jährliche Festvergütung wird jeweils nach Ablauf des Geschäftsjahres gezahlt. Es bestehen 
entsprechend keine Aufschubzeiten für die Auszahlung von Vergütungsbestandteilen. Die Vergütung 
ist an den Bestand des Aufsichtsratsmandats gekoppelt. Scheidet ein Aufsichtsratsmitglied unterjährig 
aus, so erhält er die Vergütung pro rata temporis. Zusagen von Entlassungsentschädigungen, 
Ruhegehalts- und Vorruhestandsregelungen bestehen nicht. Die Vergütungs- und 
Beschäftigungsbedingungen der Arbeitnehmer sind für das Vergütungssystem des Aufsichtsrats ohne 
Bedeutung.  

Das Vergütungssystem des Aufsichtsrats wird von der Hauptversammlung auf Vorschlag des Vorstands 
und des Aufsichtsrats beschlossen. In regelmäßigen Abständen, spätestens alle vier Jahre, nehmen 
Vorstand und Aufsichtsrat eine Überprüfung vor, ob die Höhe und Zusammensetzung der 
Aufsichtsratsvergütung noch marktgerecht und angemessen sind. Die in den Geschäftsordnungen für 
den Vorstand und den Aufsichtsrat festgelegten Regeln für den Umgang mit Interessenkonflikten 
werden bei den Verfahren zur Einrichtung, Umsetzung und Überprüfung des Vergütungssystems 
eingehalten. Es wird darauf geachtet, dass externe Vergütungsexperten, soweit solche hinzugezogen 
werden, unabhängig sind; dabei wird eine Bestätigung ihrer Unabhängigkeit verlangt. 


